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Raymund Kottje
Probleme der deutschen Synode 1n historischer Sıcht

In der Diskussion über den Anfang September 1969 veröftentlichten Statutenentwurtf
für ine „Gemeıinsame Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepublik Deutschland“
ebenso Ww1e 1in den zahlreichen Änderungsvorschlägen, die der Deutschen Bischofskon-
terenz zugıngen, haben VOT allem die vorgesehene Begrenzung der Kompetenz der
Synode und die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises erhebliche Kritik erfahren
Verschiedentlic| wurde die Frage gestellt, ob tatsächlich keine andere Möglıichkeit
>1bt, als daß „das Statut der Synode sıch den wesentlichen rechtlichen Bestimmun-
SCH über die Diözesansynoden OrJentiert“ daß mithin den Beschlüssen der Synode
rechtlich 1Ur der Wert VO  3 Empfehlungen die allein gesetzgebenden Instanzen,
nämlıch Je nach Gegenstand die Bischofskonferenz oder die einzelnen Ortsbischöfe
zukommt. Und 1m Zusammenhang damıt wurde auch gefragt, ob theologisch _

treftend ISt, daß sıch die Bestimmung, allein den Diözesanbischöfen se1 das Recht der
Gesetzgebung vorbehalten, „ AuS der hierarchischen Struktur der Kiırche“ erg1bt, Ww1e
65 In den Vorbemerkungen ZUuU Statutenentwurf hieß

ntgegen dem Wunsch U, des „Zentralkomitees der Deutschen Katholiken“ 1ST
das Statut der Synode, dıe sich bereits 1im Herbst 1970 konstitujeren soll, auf der oll-
versammlung der Deutschen Bischotskonferenz November 1ın Königstein/
Taunus beschlossen un verabschiedet worden. Dabei hat 9983  -} in der Kompetenzfrage
wI1e hinsichtlich des Teilnehmerkreises zumiıindest der Tendenz der vorgebrachten Eın-
wände Rechnung Ob 1in  3 dabei bıs den and des derzeıt Möglichen

ISt; INAas hier unerortert leiben. Für Zusammenhang ware VOoOr

allem interessant, die Motive und Überlegungen erfahren, die ZUuUr Abänderung
des Statutenentwurfs in den entscheidenden Punkten geführt haben

Für die Bestimmungen des Entwurfs wurden nämlıch 1m wesentlichen kirchenrecht-
lıche un praktische Argumente als ma{ißgebend angeführt %. Die kritischen Stimmen
verwıesen demgegenüber auf das nachkonziliare theologische Selbstverständnis der

}

Von den MIr bisher bekanntgewordenen Diskussionsbeiträgen se1 VOT allem hingewiesen auf
Gerhartz, Keıine Mitentscheidung VO Laıijen auf der Synode? rwägungen ZU Beschlußrecht der

GemeLnmsamen Synode der deutschen Bıstümer, ın dieser Zschr. 184 (1969) 145—-159; Dirks, Synode A
In Skepsis un Hoffnung, in Publiık“ Nr. 39 (28 Sept. Z Herder-Korrespondenz 23 (1969)
345—349 U, 449—453

DD Entwurf ZU' Statut der Gemeinsamen Synode der Bistümer 1n der Bundesrepublik Deutschland
Vorbemerkungen Nr

Entwurt Vorbemerkungen Nr.
Vgl die „Vorbemerkungen“ ZU: Entwurf.
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Kırche, deren konkrete Sıtuation und den allgemein-gesellschaftlichen Wandel, der
nıcht ohne Einflufß auf das Selbstbewußtsein auch der kirchentreuen katholischen
Christen geblieben ISTt. Von solcher unjuristischen Argumentatıionsbasıs her 1St Ver-

einzelt die Forderung erhoben worden, daß „die geltenden kirchenrechtlichen Bestim-
IMUuNscCH über die Diözesansynode un das Provinzijalkonzıl geändert werden müssen“,
weıl S1e der Sıtuation der Kırche nıcht gerecht werden 5 eın verständlıcher, aber 1mM
Hınblick auf die geplante Synode ırrealıstischer Wunsch AaSt. überhaupt nıcht 1St
jedoch 1n den bisherigen Erörterungen der Blick in die Vergangenheit gerichtet worden,
1n die Geschichte der kırchlichen Versammlungen, die VO Griechischen her Synoden,
VO' Lateinischen her Konzilien ZENANNLT werden. Die Beschäftigung mMit ihrer Ge-
schichte scheint aber schon deshalb zumındest nıcht ohne Interesse se1N, weıl Ja
die Bestimmungen des se1t 1918 geltenden kırchlıchen Gesetzbuchs 1Ur „die ab-
strakten Rechtssätzen erstarrte Schlufßphase einer langen Entwicklung sind“

Die Synoden als geschichtliche Institution

Die Anféinge der Entwicklung liegen in der Frühzeit der Kirche Die Altesten uns

ekannten Bischoissynoden tagten 1n der Z7weıten Häilfte des Jahrhunderts. Im
Jahrhundert sind s1e 1in weıten Teilen der Kirche offenbar bereits ıne selbstver-

ständliche Einrichtung geworden. Auf dem ersten 508 Okumenischen Konzıil
Nıcaea 1m Jahr 325 wurde SOa beschlossen, daflß in einer TOVINZ jahrlich we1l
Konzilien statthinden sollten Auch Versammlungen des Bischots mMi1t seinem Klerus,
dıe Vorläuftfer uUu1NlSererXI Diözesansynoden, ohl weithin ıne Selbstverständlich-
keit; S1e eichter durchzuführen, als die Größe eınes Bıstums sich 1n der
Regel mi1it dem Bereich einer Stadt deckte Cyprian, etwa2a 2748758 Bischot VO  \} Kar-
thago 1n Nordatfrika, erwähnt FA 1n eiınem Brief, habe se1it der Übernahme des
Bischofsamts n1ıe Wichtiges ohne den Rat seıiner Priester und Diakone un ohne
dıe Zustimmung des Volks 1Ur nach seiınem Urteil entschieden

Als die Kirche Anfang des Jahrhunderts 1m römischen Reich durch Kaiser Kon-
stantın uneingeschränkte Freiheit erlangt hatte und den Bischöten ıne Reihe VO  w

Vorrechten verliehen worden dıe Benutzung der kaiserlichen OSt

Vgl dıe Stellungnahme des „Freckenhorster reises“ Nr. 33 1N * Publik“ Nr. 39 (28
6 Vgl Fuhrmann, Das CGkumenische Konzzil und seıne historischen Grundlagen, 1n ? Geschichte

1n Wissenschaft un Unterricht (1961) 676
Knappe, ber zuverlässıige berblicke ber die Konziliengeschichte bieten: Jedin, Kleine Kon-

ziliengeschichte (Herder-Bücherei 51 Freiburg 51969); Fuhrmann 672-695; ferner die Sammel-
werke: Die kumenischen Konzıiıle der Christenheit, hrsg. VO:  e} Margul] (D5tuttgart un!
Das Konzıl nd die onzıle, hrsg. VO' Botte, Marot U, (Stuttgart

Conc. Nıc. (Conciliorum Oecumenicorum ecreta, ed: Alberigo, Joannou e3
1962, 7)

Cyprıan, Epıist. 1 9 111 512 Hartel). Zur Geschichte der Diözesansynode iSt noch
ımmer Z verweısen auf Phillips, Dıiıe Diözesansynode (Freiburg
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eröffneten sich auch für Bischofsversammlungen NEUE Möglichkeiten. So kamen bereits
1m Jahr 314 Bischöte aus allen Teilen des Westreichs in Arles INM! und eın Jahr-
„ehnt spater fand Nıcaea 1n Kleinasien AB erstenmal ıne Synode STALT, der
die Bischöfe AuUS dem römischen eich eingeladen MN; VO ıhnen folgten
rund 750 vorwiegend AUS den östlichen Reichsteilen der Einladung.

Es WAar das eıner Reihe VO  ; ökumenischen Konzilien: VO  3 ıhnen hat nach
oftizieller kirchlicher Zählung, die aber Eerst Ende des Jahrhunderts aufkam, bis
ZUuU Zzweıten Vatiıkanischen Konzıil einschlief{fßlich 21 gegeben 1} „Okumenisch HaRan
s1e ursprünglıch, weil ıhre Beschlüsse VO  } der Okumene, VO  - allen Kır-
chen des ehemaligen römischen Reichs anerkannt wurden, auch VO  e} den Teijlen
der Kırche, die nıcht durch einen oder mehrere Bischöfe aut dem Konzıl repräsentiert
1MN, und weıl S1e infolgedessen als 1mM Einklang mi1t der Überlieferung der (sesamt-
kirche stehend gelten konnten. Diese Konzilien höchstes Ansehen, besonders
die ersten vier. Ihren Beschlüssen wurde gelegentlich geradezu „göttliche“ Autorität
zugeschrieben, allgemeın jedenfalls mehr als den Urteilen der Kirchenväter und auch
mehr als den Dekreten der Päpste.

Wıchtiger aber als das ursprüngliche Verständnis der Okumenizität un Autorität
VO  w} Konzilien 1St in unserem Zusammenhang die Feststellung, da{(ß ZU Konzil
als einer Instiıtution des kırchlichen Lebens gekommen 1St, ohne daß datür ine —

mittelbare Grundlage im Neuen Testament x1bt Im Lauf der Geschichte 1St ZW alr

häufig die 1m Kapitel der Apostelgeschichte berichtete Zusammenkunft der Apostel
un: Altesten 1ın Jerusalem als Vorbild für dıe spateren Konzilien betrachtet worden.
ber selbst wenn in  } der Geschichtlichkeit des Ereigni1sses der Zweitel
mancher Exegeten festhält 1 kann iINan daraus nıcht ableiten, da{fß Synoden ıne VO

Neuen Testament geforderte Einrichtung waren.
Zur Abhaltung VO  - Synoden 1St vielmehr AUS konkreten Sıtuationen heraus

kommen. Fragen des Glaubens oder der ırchlichen Ordnung ließen als erwünscht
oder Sar ertorderlıch erscheinen, daß die Bischöte benachbarter Gemeinden geme1in-

Beratung und Entscheidung usSsam:  NErFraten:; Jedenfalls verhielt sıch bei
den Ültesten bisher nachweisbaren Synoden 1n der Zzweıten Hilfte des Jahrhunderts.
So versammelten sıch 7 An damals Bischöfe Kleinasıens, sıch MIt der Sekte der
Montanısten befassen, diıe dort den Glauben und die Einheit der Kırche gefähr-
deten: SC Ende des Jahrhunderts hat Bischot Viktor VO  - Rom nıcht NUr dıe Rom
enachbarten Bischöfe einer Synode 1n Rom eingeladen, sondern auch Bischöte
anderer Gebiete des römıiıschen Reichs Synoden veranlaßt, auf diesem Weg
einen einheitlichen Termın für dıe Feier des Ostertestes durchzusetzen.

10 Zur Zählung der COkumenischen Konzıilien vgl Fınk, Konzilien-Ge%d1idmtssd1reibung 1m
Wandel?, 1N ; Theologie 1mM Wandel. Festschrift ZU 150jährigen Bestehen der Kath.-Theol Fakultät
der Unıversität Tübingen ET (München, Freiburg 179—1 89

11 Vgl Mußfner, Die Bedeutung des Apostelkonzils für die Kırche, 1n : Ekklesıia. Festschrift Bischof
Wehr (Trierer Theol Studien 15; Trier 23546
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Im Prinzıp 1St auch ın der bisherigen Geschichte der Kirche dabei geblieben, daß

Konzıilıen, zumal solche mMi1t einem überregionalen Teilnehmerkreis, iıhre Einberufung
einem konkreten Anlafß verdankten. Dem widerspricht nıcht, daß se1it dem Konzil
VO  } Nıcaea bıs hin Z Konzıl VO  - TIriıent ımmer wiıieder Beschlüsse gefaßt worden
sind, dıe aut ıne regelmäßige Veranstaltung VO  - Diözesan- oder Provinzialkonzilien
drangen !?2; auch der Codex lurıs Canoniıcı1 schreıbt VOT, daß wenı1gstens alle zehn
Jahre Diözesansynoden halten sınd 1 Man darf ohl annehmen, daß 1m Raum
eines Bıstums oder einer Kirchenproviınz ziemliıch regelmäßig genügend Anla{
kollegialer Beratung und Entscheidung gibt Andererseits 1St der Versuch des Kon-
STanzer Konzıils MR ine regelmäfßge Durchführung VO  e Generalkonzilien

sıchern nach einer Übergangsfrist sollten s1e alle zehn Jahre statthinden vielleicht
nıcht LUr infolge der weıteren kirchenpolitischen Entwicklung gescheitert, sondern
auch, weil dabe1 nıcht ın erster Linıe dıe Lösung konkreter Probleme der
Gesamtkirche g1ing, sondern die Umsetzung einer Theorie, nämlich der konzilia-
ristischen.

Während jedoch dıe Häufigkeit kirchlicher Synoden der verschiedenen Organısa-
tionsstutfen VO  | mancherle1 Gegebenheiten abhängig WaTr und ISt, darf die Institution
der Synode als solche wenıgstens se1it Begınn des Jahrhunderts als eın VO Recht
gefordertes Element der Kırche gelten. Seitdem lag und lıegt nıcht mehr alleın
der Inıtıatıve un FEinsıcht VO Bischöfen, ob synodale Beratungen 1in der Kirche
einen Platz haben;: S1e sınd vielmehr grundsätzlich VO Recht her gefordert, un
1St den Verantwortlichen lediglıch überlassen, Häufigkeit un Zeitpunkt VO  - Synoden

bestimmen wobe!l Rom allerdings nıcht als Beispiel dienen sollte, hat doch hier
VO  3 1461 bis 1960, also tast 500 Jahre lang, keine oftizielle Diözesansynode STALLgCe-
funden L Gewiß könnte dıe yrechtliche Forderung VO  3 Konzıilien aufgehoben werden

iıhrer alten TIradıtion. Unaufgebbar aber dürfte dıe tatsächliche Abhaltung SYNO-
daler Beratungen mıiıt iıhrer noch alteren Tradıition se1n.

Der Wandel des Teilnehmerkreises

Für die 1im geltenden kirchlichen echt enthaltenen Bestiımmungen über den Teil-
nehmerkreis und dıe Gesetzgebungsgewalt kann dagegen nıcht auf ıne alte Ira-
dition verwıesen werden. Bıs 1in die euzelt hınein gab dafür keine allgemeın
verbindlichen Regelungen. eım Gang durch die Konziliengeschichte begegnet vielmehr
ine Fülle VO Formen un: Ordnungen, die Wahrung wesentlicher Iradıtionen
VOTLT allem Aaus der jeweıligen Sıtuation erklären sind.

Vgl Anm 8, ferner Conc. Lat. IVa. 1215, G e 212 f > Conc. Trid 1563,
ess, IV de ref., (COeD 737)

CC 1356 $ 1
Vgl Fuhrmann 672 Anm.
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Die acht ersten ökumenischen Konzilien fast ausschließlich Versammlungen

Vo  3 Bischöten. Ebenso die Teilnehmer der Provinzialkonzilien oder anderer
Teilkonzilien des Altertums durchweg u  b Bischöte.

ber auf dem Boden der Germanenreiche begann sich das Bild schon 1mM ausgehen-
den Altertum wandeln. Die Beschlüsse mancher ftränkischer Konzilıen sind
nıcht 1Ur VO den teilnehmenden Bischöfen, sondern auch VO Priestern, Diakonen
und selbst VO Abten unterschrieben worden, vorwiegend allerdings VO solchen Prie-

un Diakonen, die als Vertreter elınes Bischofs auf dem Konzil anwesend 2n

Aus den Konzilsakten geht jedoch 1n keiner Weiıse hervor, dafß die niıchtbischöflichen
Teilnehmer mınderen Rechts SCWESECN selen. Ihre Namen stehen War hınter denen
der Bischöfe, aber X1ibt keinen Hınwelıls darauf, daß sıe etw2 nıcht stiımmberechtigt
SEeWESCN waren 1 Noch emerkenswerter siınd die Unterschriften den Beschlüssen
der Synode VO  } Urange 1m Jahre 29 die anläßlich der Weihe einer VO dortigen
Präfekten, also einem Laien, erbauten Kirche ZUsamMeENgELFELEN WAar. Ihre Beschlüsse
galten ausschließlich dogmatischen Fragen VO  w erheblicher Bedeutung. Dennoch siınd
s1ie nıcht NUr VO  3 den anwesenden Bischöten unterschrieben worden, sondern auch
nach den Bischöfen VO  3 einıgen vornehmen Laıien mıt dem Erbauer der Kirche
der Spitze 1

In der erhaltenen Überlieferung der spätantıken und frühmittelalterlichen Konzils-
akten ISt dies War eın Einzeltall. Im übrıgen dıe jeweiligen Herrscher 1m
allgemeinen die einzıgen Laıien, deren Einfluß autf dıe synodale Tätigkeit noch erkenn-
bar S S1e allerdings übten diesen Finflu(ß vielfach 1m Stil der römischen Kaiser AaUs,
indem S1e dıe Synoden beriefen, bei den Verhandlungen anwesend I dıe Be-
schlüsse bestätigten un S1ie mMi1t der Verbindlichkeit herrscherlicher Gesetze publi-
zierten.

Außer den Herrschern dürften je’doch fast allen Synoden auch andere Laien
teilgenommen haben: oft sınd s1e 1ın großer Zahl erschienen. Auch in eiıner durch die
Akten einer spanıschen Synode des Jahrhunderts uerst bezeugten un 1mM frühen
Miıttelalter weIit verbreiteten Ordnung für die Feier einer Synode 1St dıe Teilnahme
VO  ; Laıen ausdrücklich vorgesehen. Nach Bıschöfen, Priestern un Diakonen sollten
s1e den Versammlungsort betreten 17. Leider ertahren WIr nıchts es,  ber Art un Maß
ihrer Mıtwirkung den Verhandlungen oder SdAI den Beschlüssen.

Eın bemerkenswerter Wandel erfolgte sSeit dem hohen Miıttelalter 1m Verständnis
der Okumenizität e1nNes Konzıils un der Autorität seiner Beschlüsse. Nun galt ein
Konzıl als ökumenisch, WenNn der Papst dazu dıe Bischöfe un: evtl. weıtere epra-
sentanten der Gesamtkirche eingeladen un die Beschlüsse bestätigt hatte. Entscheidend

Vgl Monumenta Germanıae Hıstorica, Concsılıa 96—-99; 109—-112; 154
16 Conc. Arausıc. 529 (MGH Conc.

Conc. Tolet 633, (Concilios Visigöticos Hıspano-Romanos, ed Vıves, Barcelona-
Madrid 1963, 189); gleichlautend bernommen U, VO Ps.-Isıdor (vgl. Decretales Pseudo-Isidorijanae

Capıtula Angilramnı, ed Hiınschius, Leipzig 1863, Neudr Aalen 1963, 22}
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wurde die durch den apst verbürgte Übereinstimmung miıt der römischen Kirche,
unabhängig VO  3 der Anerkennung des Konzıls durch alle 'Teıle der Kırche 1:

Auch außerlich unterschieden sıch dıe päpstlichen Generalkonzilien des hohen Mittel-
alters VO  3 den ökumenischen Konzilien des Altertums. Das Konzıl Wr nıcht mehr
1Ur ıne Bischofsversammlung, die lediglich durch andere kırchliche Amtsträger erwel-
tert WAafl, s1e War zugleich Versammlung der Christenheit. Auf den großen Reform-
konzilien der ersten Häilfte des Jahrhunderts, besonders in Konstanz un Basel,

die Bischötfe 10124 eindeut1ig 1n der Minderheıit: in Basel WAar 1436 das Ver-
hältnis 7zwiıischen den anwesenden Bischöten und den übrigen Teilnehmern 1:15 1 Die
Mehrheıit stellten aber nıcht die Laiengewalten, sondern die Vertreter kirchlicher Kor-
porationen W1e Domkapitel, Klöster, Stifte, Bettelorden und der Universitäten.

So sehr INnNnan mithin die Auffassung verwirklichen suchte, da{fß auf dem Konzıil
die N Christenheit repräsentiert se1n müßte, wen1g dachte INa  =) jedoch daran,
diıese Repräsentanten VO  - her, VO' olk her, bestimmen lassen. Gemäß den
damalıgen gesellschaftlichen Verhältnissen verdankten sowohl die Lajenteilnehmer
WwI1e auch die nichtbischöflichen Geistlichen dıe Einladung ZUuU Konzıil iıhrer Stellung,
nıcht einer Wahl Nichtsdestoweniger 1St zumal AUuUSs heutiger Perspektive die Ze1lt-
welse VO  w Konzıil Konzıil nıcht unerhebliche Veränderung des Teilnehmerkreises
recht bemerkenswert und dıes mehr, als sıch damıt zugleich der Kreıis der
Stimmberechtigten, der 1 Mittelalter nıcht allein auf die Bischöte beschränkt War,
nıcht unwesentlich veränderte. Es ze1igt, 1n W1e€e geringem Ma{(l noch orm un Ord-
NUNS eınes Konzzils rechtlich festgelegt 11

Das War in etw2 auch noch auf dem Konzıl VO  3 TIrıent Hıer Wr Begınn
das Stimmrecht der Generale der Bettelorden, der bte und der Prokuratoren abwe-
sender Bischöfe umstritten. Sollten S1e jeder Ww1e die nwesenden Bischöfe ıne Stimme
haben?

Die Frage ISt damals für jede der dre1 Gruppen nıcht auf Grund rechtlicher Nor-
INCIL, auch nıcht aut Grund theologischer Überlegungen, sondern pragmatısch und
provisorisch entschieden worden A YSt nach dem Konzil VO  - TIrıent nahm dıe bıs
dahin beobachtende Flexibilität hinsichtlich des relises der Teilnehmer un der
Stimmberechtigten auffällig ab, schon ehe s1e durch das kırchliche Gesetzbuch VO  w 1917
rechtlich eınen vorläufigen Endpunkt gelangte.

Vor eın anderes Problem sahen sich die deutschen Bischöfe gestellt, als s1e 1848
nach Wegen suchten, die durch die Märzrevolution eröftneten Möglıchkeiten für
die Kırche sichern Z Viele VO  } ıhnen glaubten zunächst, dafß eın Nationalkonzil
zweckmäßig sel. Es wurden jedoch Bedenken laut, un WAar AauS reisen der "ÖM1-

Vgl Fuhrmann 677686
Vgl Jedin, Strukturprobleme der Okumenischen Konzilien: Veröftent!]. der Arbeitsgemeinschaft

für Forschung des Landes Nordrhein-Westtalen. Geisteswissenschaften 115 (Köln, Opladen 11
2() Vgl Jedin, Geschichte des Konzıls VO Irıent, 11 (Freiburg 14
21 Vgl Lill, Die ersten deutschen Bischotskonferenzen (Freiburg 14
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schen Kurie W1e VO  - einzelnen deutschen Bischöfen. Sıie fürchteten, eın solches Konzil
könne antıpäpstlichen natiıonalkirchlichen Bestrebungen Auftrieb geben. Um solchem
Mißtrauen begegnen, wurde VO  } den Inıtıatoren des Konzilsplans beschlossen,
nıcht eiınem Konzıil, sondern 1Ur eiıner einfachen Konferenz einzuladen. 1le
deutschen Bischöfe folgten dieser Einladung un versammelten sıch Oktober
1848 1n Würzburg ZUT. ersten deutschen Bischofskonferenz Z Es War die Geburtsstunde
einer Einrichtung, die bıs heute Bestand hat und die für die Kirche in Deutschland
höchst bedeutsam geworden 1St, ohne dafß S1e bis ZU 7weıten Vatikanischen Konzıil
1M kirchlichen echt verankert WAar.

Folgerungen
Was aber, se1 abschließend urz gefragt, ergibt sıch 1m Hinblick auf 1Nsere

gegenwärtigen Fragen Aaus der Besinnung auf die Lösung VO  ; 1848 ebenso W 1e auf die
anderen Tatsachen der Konziliengeschichte, aut die WIr hingewiesen haben? Es dürfte
VOTL allem folgendes sein:

Synoden oder Konzilien siınd ZWAAar ıne schr alte und höchst wichtige Institution
der Kıirche S1e bieten aber nıcht den einzigen Rahmen, kollegiale Leitungsgewalt
und Verantwortlichkeit uszuüben.

Es x1bt WAar Konzıil oder Synode nıcht ohne Bischöte. Die Geschichte bietet aber
keinen Beleg für die Auffassung, dafß der Kreıs der stimmberechtigten Teilnehmer
nıcht Je nach den Notwendigkeiten und entsprechend den gesellschaftlichen Verhält-
nıssen erweıtert werden dürfte und dafß die Gesetzgebungsgewalt ausschließlich den
Bischöfen vorbehalten ware.

Dıie Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuchs VO  3 1917 siınd lediglich der Nıe-
derschlag einer mehr als anderthalbjahrtausendjährigen Entwicklung, die 1e] reicher

Formen und Ordnungen WAafrT, als die derzeitigen Regelungen erkennen oder
auch 1Ur ahnen lassen. Das geltende Recht stellt für unNns eiınen vorläufigen, nıcht einen
endgültigen Abschluß dar.

Sollte nıcht auch heute WwW1e r 1848 schöpferische Phantasie ın der Kirche
geben, die dıe Starre des kodifizierten Rechts ohne Beeinträchtigung der notwendıgen
Ordnung überwindet?

DD Es 1st 1n unNnserem Zusammenhang unerheblich, daß Bischot Hofstätter VO  3 Passau zunächst abgesagt
hatte und erst weni1g spater nach Würzburg kam  5 vgl Lill 74

Stimmen 185, 373


